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Inland. Land. Heer wurde zum Abschluß eines Post- und

Handelsvertrags mit dem Zollverein resp, mit Preußen nach Berlin
abgeordnet. In Zürich ist der Verfassungsrath in seiner Mehrheit
aus Neformfreunden bestellt. Thurgau halt Volksversammlungen, in
welchen die gleiche Reform wie in Zürich angestrebt wird. Dagegen

will das Volk von Neuenburg nichts von Berfassungsrevision wissen.

Anders in Bern, wo der liberale Verein mit Unterstützung von Ne-

gierungsräthcn die demokratischen Gtundsätze der Zürcherreformer

adoptirt. St. Gallens Großer Rath hat die Nagatz-Pfäferscrdomänen

an Herrn Simon verkauft, nachdem sein Gesellschafter Dollfuß sich

von ihm getrennt und die früheren Kaufbedingungcn dadurch unmöglich

geworden. Möge dadurch das Ziel erreicht werden, die großartige»
Bauten, welche prvjektirt find, ins Leben zu rufen und die Pfüferser
Quellen nutzbarer zu machen, als es bisher der Fall war! —
Graubünden s Standeskommisflon hat den Gesetzeseutwurf über Civilprozeß

an Hand genommen und vor Allem die Bezirks- und Kreiseintheilung

des Kantons modifizirt. Ueber anderes später.

Kleinere Mittheilungen.
Ueber den Werth des Fleisch-Extraktes von Z. v. Liebig.

Der Bericht der Centrai-Kommisston für die agrikuiturchemischen Versuchsmethodm
über die im Austrage des Ministeriums von den Versuchsstationen und Akademien

angestellten Untersuchungen über den v. Liebig'schen Fleisch-Extrakt ergab als
Endresultat, daß, so wichtig auch der Fleisch-Extrakt unter gewissen Verhältnißen sauf

Seereisen, im Kriege) sein dürste, seine Anwendung im gewöhnlichen Leben eines-

theils zu kostspielig sei, da eine daraus hergestellte Portion Suppe auf 2 Sgr.
s25 Rp.) zu stehen komme, während dieselbe aus Fleisch hergestellt nur 1 — l'/z.
Sgr. koste und das Fleisch dabei »och benutzbar bliebe, andererseits unsere Fleischbrühe

an Wohlgeschmack die aus Extrakt bereitete bei Weitem übertreffe. Gegen
diese Auffassung spricht sich nun Z. v Liebig aus sWochen d. Prß. Ann. 1867,
Rr. 45), indem er zunächst die Vergleichbarkcit einer aus Fleisch-Extrakt und einer

durch Auskochen von 'frischem Fleisch hergestellten Suppe bestreitet. Indem er

auf die Bereitungsart des Extraktes eingeht, weist er als besondere Eigenthümlichkeit

desselben nach, daß es sowohl fett- als keimfrei sei, während unsere frisch
bereitete Fleischbrühe beide Körper enthielte und der Leimgchalt je nach der Dauer
des Kochens und der größeren oder geringeren Dicke des Fleischstückes geringer
oder größer sei. Auch die Suppenkräuter, die gewöhnlich gleichzeitig mit gekocht

werden, sowie der Salzzusatz, in Verbindung mit Leim und Fett, gäben unsrer

Fleischbrühe einen eigenthümlichen Geschmack, der natürlich einer einfachen Lösung
von Fleisch-Extrakt fehle. Um den Fleischbrühe-Geschmack zu erreichen, sei es durchaus

nothwendig, Fett, Salz und Suppenkräuter zuzusetzen.

— Landwirthsch. Ausstellung in Frankfurt den 7., 8, S., kv. Mai.

Berichtigung. In Nr. 2, Seite 32 letzteZeile, l. gesichert, statt gescheitert.

Druck von Braun Jenny in Chur.
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